
Pro Schuljahr stehen den Schülerinnen und Schülern maximal vier Halbtage zur freien 

Verfügung. Diese sollen verantwortungsbewusst genutzt werden. Sie können einzeln oder 

zusammenhängend – ohne Angaben von Gründen – frei gewählt werden. Nicht bezogene 

Halbtage verfallen am Ende eines Schuljahres. Es können nur ganze Halbtage bezogen 

werden. 

Die Jokertage sollen den Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeit geben, allfällige 

voraussehbare Urlaubstage (Familienfeiern, Ferienverlängerungen usw.) unbürokratisch und 

selbständig zu organisieren. Dabei ist eine Bewilligung von der fristgemässen Einreichung 

(fünf Tage im Voraus) des Gesuches abhängig.  

• In der ersten Woche nach den Sommerferien (Beginn neues Schuljahr) und in der 

letzten Woche vor den Sommerferien (Ende Schuljahr) werden keine Jokertage 

bewilligt.  

• Ebenfalls keine Erlaubnis wird bei angekündigten Anlässen der Schule gewährt. 

• Der verpasste Unterrichtsstoff ist von den Lernenden in der Freizeit nachzuholen. 

Die Lehrpersonen stellen Arbeitsblätter und Aufgaben zur Verfügung, erteilen aber 

keinen Nachhilfeunterricht. 

• Ferienverlängerungen ausserhalb der vier Jokerhalbtage sind nur in 

„aussergewöhnlichen Situationen“ mit Antrag an die Schulleitung möglich und 

müssen von der Schulleitung bewilligt sein. 

• Gesuche können abgewiesen werden, wenn sich Lernende wiederholt 

ordnungswidrig verhielten oder bei einem vorgängigen Bezug von Jokertagen die 

Verpflichtungen (Stoff nacharbeiten, etc.) nicht erfüllt wurden. 

• Unentschuldigte Absenzen werden im Zeugnis vermerkt und können für die 

Erziehungsberechtigten eine Ordnungsbusse zur Folge haben. Zusätzlich verfallen 

die Jokertage. 

Weitere Jokertagformulare können auf der Webseite: www.schuletriengen.ch unter Eltern 

ABC heruntergeladen werden oder direkt per Kommunikationsapp «KLAPP» eingereicht 

werden.  

Name: _____________________________  Vorname:  ____________________________  

Klasse: __________  Klassenlehrperson: ________________________________________ 
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